
 
 
 
 
 
 

Verlassen des Schulgeländes   
 

Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-9 ist es grundsätzlich nicht erlaubt, während der Unterrichtszeit das  
Schulgelände zu verlassen.    

In Einzelfällen, z.B. wenn eine Schülerin oder ein Schüler zu Hause, bei Verwandten oder bei einer befreundeten  
Familie zu Mittag essen möchte, können Eltern bei der Schulleitung beantragen, dass ihr Kind in dieser Zeit das  
Schulgelände verlassen darf. Für diese Kinder besteht dann zwar auf dem Schulweg die übliche Versicherung,  
allerdings gilt diese nicht für andere Wege, z.B. um sich außerhalb der Schule anderweitig zu verpflegen oder zu  
beschäftigen. Während dieser Zeit entfällt auch die Aufsichtspflicht der Schule.   

Fällt Unterricht ab der 7. Stunde aus, ist es Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-7 in der Regel ebenfalls nicht  
erlaubt, nach der 5. Stunde (also vor der in der 6. Stunde beginnenden Mittagspause!) nach Hause zu gehen. Die  
Eltern können jedoch auch in diesem Fall beantragen, dass ihr Kind nach Hause gehen darf.   

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9, für die keine Genehmigung der Schulleitung vorliegt und die dennoch in  
der Mittagspause oder gar anderen Pausen oder Freistunden bzw. vorzeitig das Schulgelände verlassen, müssen  
mit  Ordnungsmaßnahmen  rechnen.  Außerdem  genießen  sie  keinen  Versicherungsschutz,  da  sie  sich  der  
schulischen Aufsicht entzogen haben.   

Wenn  Eltern   entsprechende  Genehmigungen  für  ihr  Kind  beantragen  möchten,  füllen   sie  bitte  den  
untenstehenden Abschnitt aus und geben ihn an die Klassenleitungen zurück. Der Abschnitt wird dann zur  
Schülerakte genommen.                               
               

 
 

Rückgabe bei der Klassenleitung 

 

Name des Schülers / der Schülerin: _______________________________  Klasse : ________   

Ich beantrage,   

    dass meine Tochter / mein Sohn bei einem Unterrichtsausfall ab der 7. Stunde nach der   
                    5. Stunde (also vor der in der 6. Stunde liegenden Mittagspause) die Schule verlassen darf.     

 
dass meine Tochter / mein Sohn während der Mittagspause das Gelände der   
Wöhlerschule Frankfurt verlassen darf.       
                 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass in dieser Zeit die Aufsichtspflicht der Schule entfällt. Versicherungsschutz   
besteht dabei nur für den üblichen Schulweg.   

         

Datum : _____________ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________           
 

Genehmigung Schulleitung  ___________________       
Kopie an den Klassenlehrer/ an die Klassenlehrerin    
Original in der Schülerakte hinterlegt    

 


